Frage 1 - Lösungsvorschlag:

zu a)  Da ein Kaufvertrag geschlossen wurde (1 P.), hat Anton einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Fahrrades, § 433 Abs. 1, S.1 BGB (1 P.). Es liegt aber ein Fall der Unmöglichkeit vor (1 P.). Werner wird von seiner Leistungspflicht frei (1 P.), Anton kann nicht die Übereignung des Fahrrades verlangen (1 P.), § 275 Abs. 1 BGB (1 P.).

zu b)  Werner hätte grundsätzlich einen Kaufpreisanspruch nach § 433 Abs.2 BGB(1 P.). Diesen Anspruch könnte er verlieren, weil er selbst nicht leisten muss (1 P.), § 326 Abs. 1 BGB (1 P.). Allerdings befand sich Anton im Annahmeverzug (1 P.), § 293 BGB (1 P.), so dass Werner den Anspruch auf den Kaufpreis behält (1 P.), § 326 Abs.2, S.1, 2.Alt. BGB (1 P.).

Frage 2 – Lösungsvorschlag:

Max und Moritz sind aufgrund des Leihvertrages (1 P.) durch ein Besitzmittlungsverhältnis (1 P.) verbunden, wonach Max mittelbarer Besitzer (1 P.) gemäß § 868 BGB (1 P.) und Moritz unmittelbarer Besitzer (1 P.) gemäß § 854, Abs.1 BGB (1 P.) ist.

Frage 3 – Lösungsvorschlag:
Mitteilung der Schwangerschaft an den Arbeitgeber (1 P.) innerhalb von zwei Wochen (1 P.) ab Zugang der Kündigung, § 9 Abs.1 MuSchG  (1 P.).

Erhebung der Kündigungsschutzklage (1 P.) beim zuständigen Arbeitsgericht innerhalb von drei Wochen (1 P.) ab Zugang der Kündigung, § 4 KSchG  (1 P.).

Frage 4 – Lösungsvorschlag:

Es liegt ein Fall des § 651 BGB vor (1 P.), so dass die Vorschriften über den Kauf Anwendung finden (1 P.)

Weiter liegt ein Sachmangel gemäß § 434 Abs.1, S.2 Nr.2 BGB vor (1 P.).Hans hat daher gemäß § 437 Ziff.1 BGB i.V.m. § 439 BGB (1 P.) einen Nacherfüllungsanspruch (1 P.) wobei er nach § 439 Abs. 1 BGB ein Wahlrecht (1 P.) hat.

Nach § 439 Abs.3, S.1 BGB kann Xaver die von Hans gewählte Art der Nacherfüllung verweigern (1 P.), wenn sie mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden wäre (1 P.). Hans kann daher nur die Reparatur (Austausch) des Scharniers verlangen (1 P.).

Frage 5 – Lösungsvorschlag:

Nach § 446 S.1 BGB (1 P.) geht die Gefahr des zufälligen Untergangs (1 P.) mit der Übergabe (1 P.) der Kaufsache auf den Käufer über (1 P.).

Daher behält Viktor auch nach der Zerstörung des PC (1 P.) seinen Kaufpreisanspruch gemäß § 433 Abs.2 BGB (1 P.). 

Die Eigentumsverhältnisse an dem PC und das mangelnde Verschulden spielen daher in diesem Fall keine Rolle (1 P.), wie sich aus § 446 BGB ergibt (1 P.) der nur den Zeitpunkt des Wechsels der Gefahrtragung („Übergabe“) regelt.

Frage 6 – Lösungsvorschlag

zu a) Pachtvertrag (1 P.), §§ 581 ff BGB (1 P.);

zu b)  Leihvertrag (1 P.),  §§ 598 ff BGB (1 P.);

zu c)  Dienstvertrag (1 P.), §§ 611 ff BGB (1 P.);

zu d)  Werkvertrag (1 P.),  §§ 631 ff BGB (1 P.).

